
  

Anzug betreffend Zwischennutzung 13.5479.01 
 

Zwischennutzungen ermöglichen, dass Gebäude und Plätze während einer beschränkten Zeit nicht leer stehen, 
sondern weiter genutzt werden bis zur neuen Bestimmung. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass Zwischennutzungen keine grosse Investitionstätigkeit der Zwischennutzer 
nach sich zieht und dass sie ein Interesse daran haben, mit der Zwischennutzung möglichst rasch beginnen zu 
können - die Zeit drängt. 

Da die Projekte provisorisch sind und deshalb gegenüber Bestehendem keine ernst zu nehmende Konkurrenz 
darstellen, sollte es möglich sein, die Bewilligungen und Vorschriften zu vereinfachen. 

Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen und zu berichten, 

- ob ein vereinfachtes und schnelleres Bewilligungsverfahren für Zwischennutzer durchgeführt werden kann, 

- ob Vorschriften für zeitlich begrenzte Projekte gelockert werden können. 
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